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1. Hirtenwort der Erzbischöfe und Bischöfe Österrei chs zum  
Weltmissionssonntag am 20. Oktober 2013 

 
 
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn! 
 
Der Weltmissions-Sonntag, der heute in allen 
katholischen Diözesen auf der ganzen Welt 
gefeiert wird, ist ein Fest des Glaubens. 
Nachdenklich macht uns aber die beunruhi-
gende Frage Jesu aus dem heutigen Evan-
gelium: „Wird jedoch der Menschensohn, 
wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben 
vorfinden?“ (Lk 18,8). Hier klingt an, dass die 
Weitergabe und die Annahme des Glaubens 
keine Selbstverständlichkeit sind und oft von 
innen und außen bedroht sind. Erleben wir 
das nicht heute in unserem Land, das trotz 
seiner jahrhundertelangen christlichen Prä-
gung vielfach geistlich arm und hilfsbedürftig 
geworden ist? Plötzlich scheint die Generati-
onenkette der Glaubensweitergabe brüchig 
geworden zu sein. Der religiöse Analphabe-
tismus greift um sich. Die Auskunftsfähigkeit 
selbst vieler praktizierender Christen über 
den Schatz ihres Glaubens ist erschüttert. 
 
Da hilft es, den Kopf zu heben und den Blick 
in die Ferne zu richten: In Myanmar, dem 
diesjährigen Beispielland der Päpstlichen 
Missionswerke, sah sich die Kirche vor 50 
Jahren in ihrem Fortbestand bedroht. Die 
kommunistische Militärregierung, die nach 
ihrer Machtergreifung 1962 Burma in Myan-
mar umbenannte, hat alle kirchlichen Schulen 

und Krankenstationen zwangsweise enteig-
net und verstaatlicht. Wenig später wurden 
alle ausländischen Missionare, die den Groß-
teil der Priester vor Ort stellten, des Landes 
verwiesen. Damit sollte das Land herausge-
brochen werden aus jener geistlichen und 
materiellen Solidarität, die wir Weltkirche nen-
nen. Jahrzehntelang war das „Land der 
goldenen Pagoden“ in Südostasien von der 
Außenwelt abgeschnitten. Die Militärmacht-
haber, aber auch manche Katholiken, rechne-
ten mit einem Verschwinden der Kirche, de-
ren Gläubige ohnehin nur ein Prozent der 
Bevölkerung ausmachten. Das Regime war 
überzeugt: Wenn man der Kirche ihre Schu-
len und Spitäler wegnimmt, dann verliert sie 
ihre Gläubigen. Und wenn sie auch noch auf 
die Unterstützung durch ausländische Missi-
onare verzichten muss, bricht sie vollends 
zusammen. Doch es kam anders! Trotz vieler 
Diskriminierungen, trotz des Verbotes, neue 
Gotteshäuser zu bauen und den Glauben 
öffentlich zu verkündigen, nahm die Zahl der 
Gläubigen zu. 
 
Was den totalitären Regimen aller Jahrhun-
derte ein Geheimnis bleibt, ist die innerste 
Kraftquelle der Kirche: das Gebet. Den Gläu-
bigen in Myanmar waren nur noch wenige 
einheimische Priester in ländlichen Gebieten 
verblieben, doch ihr Vertrauen in das Gebet 
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blieb unerschüttert. In ihrem Gebet wussten 
sie sich eingebettet in das immerwährende 
Gebet aller Christen aller Zeiten und aller 
Länder. Im Gebet erfuhren sie sich als Glie-
der der einen, weltweiten Gemeinschaft der 
Kirche. In den schwierigen Jahren der Verfol-
gung und Diskriminierung war es der Rat 
Jesu, dem sie folgten und den wir im Sonn-
tagsevangelium dieser Woche gehört haben: 
„allezeit zu beten und darin nicht nachzulas-
sen“ (Lk 18,1). 
 
Das Gebet ist Fundament und Ausdruck des 
Glaubens an einen liebenden Gott, der die 
Macht hat, selbst das Leiden zum Guten zu 
wenden. Die Kraft, aus der die Kirche lebt, ist 
übernatürlich. Ihre Mission ist die Vereinigung 
aller Menschen mit Gott. Zu ihm schreit und 
fleht sie in aller Not. 
 
Auf ihn vertraut und hofft sie in aller Be-
drängnis. Schulen und Krankenhäuser gehö-
ren wohl zum besonderen Charisma der Kir-
che, doch sie sind nicht ihr innerster Beweg-
grund, ohne den sie nicht existieren könnte. 
Das Geheimnis und das schlagende Herz der 
Kirche ist der auferstandene Christus selbst. 
Er kommt uns entgegen. Wir verkünden IHN, 
wir feiern IHN in den Sakramenten.  
 
Ohne das Gebet, ohne die lebendige Verbin-
dung zu unserem Gott kann die Kirche nicht 
existieren – können wir als Christen, als Jün-
ger Jesu nicht leben. Papst Franziskus hat es 
so ausgedrückt: „Wunder gibt es. Aber dazu 
braucht es das Gebet! Ein mutiges Gebet, 
das um etwas ringt, das beharrlich ist, nicht 
ein Gebet aus Gefälligkeit.“ 
 
Durch fast 50 Jahre Verfolgung und Diskrimi-
nierung hat das beharrliche Gebet die kleine 
Minderheit der Christen in Myanmar hindurch 
getragen, heute tritt an die Stelle des Leids 
langsam wieder die Hoffnung. 
 
Mag die Kirche auch keinen unmittelbaren 
Einfluss auf die Mächtigen des Landes ha-
ben, so tut sie doch genau das, was der Hl. 
Paulus in der heutigen Lesung fordert: „Ver-
künde das Wort, tritt dafür ein, ob man es 
hören will oder nicht; weise zurecht, tadle, 
ermahne, in unermüdlicher und geduldiger 
Belehrung“ (2 Tim 4,2). Darin erweist sich ihr 
fester, unerschütterlicher Glaube, der seine 

verwandelnde Kraft in der Gesellschaft entfal-
tet. 
 
„Wird jedoch der Menschensohn, wenn er 
kommt, auf der Erde noch Glauben vorfin-
den?“ (Lk 18,8). Heute können wir mit Er-
leichterung antworten: Ja, wenn wir auf Orts-
kirchen wie die von Myanmar blicken. Ja, 
wenn wir auf die vielen Missionarinnen und 
Missionare blicken, die selbstlos und uner-
müdlich das Evangelium in Wort und Tat ver-
künden. Sie bieten den Menschen nicht nur 
materielle und soziale Hilfe, sondern errei-
chen die Herzen und Seelen der Menschen. 
Ja, wenn wir sie in ihrer Arbeit und in ihrem 
Zeugnis für den Glauben unterstützen: durch 
unser Gebet und durch unsere Spende. Und 
nochmals ja, wenn wir von ihnen zu lernen 
bereit sind: im Ausharren im Gebet und im 
Vertrauen auf das geschichtsmächtige Wir-
ken Gottes. Ja, wenn die Neuevangelisierung 
Europas und die Erstverkündigung in vielen 
Ländern des Südens getragen werden von 
unserem Bewusstsein, dass wir eine weltwei-
te Kirche bilden, einen einzigen mystischen 
Leib, dessen Haupt Jesus Christus ist. 
 
Mit einem herzlichen „Vergelt’s Gott“ für Ihre 
Gebete und Ihre bisherigen Hilfen erinnern 
wir daran, dass wir als Gebende immer auch 
Empfangende sind. Paulus schreibt: „In die-
ser Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel 
abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem 
Mangel abhilft“ (2 Kor 8,14). So bitten wir 
Bischöfe Österreichs Sie auch heuer wieder, 
das Netzwerk der Nächstenliebe durch Ihr 
Gebet und mit einer großzügigen Spende zu 
unterstützen. Durch Ihre Mithilfe sichern die 
Päpstlichen Missionswerke die Grundversor-
gung der 1180 Missionsdiözesen, damit sie 
allen in Wort und Tat die Liebe Gottes ver-
künden können. 
 
Mit der Bitte um die mütterliche Fürsprache 
Mariens für die Mission und für uns alle ertei-
len wir Ihnen und allen, denen Sie in Liebe 
verbunden sind, den bischöflichen Segen! 
 
Die Erzbischöfe und Bischöfe Österreichs im 
Oktober 2013. 
 
Anmerkung: Es empfiehlt sich, das Hirtenwort bereits 
am Sonntag vor dem Sonntag der Weltkirche, das ist 
am 13. Oktober 2013, bei allen Gottesdiensten als 
Vorankündigung zur Verlesung zu bringen. 
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2. Dienstordnung für Priester in der Diözese Gurk/K lagenfurt 
 
 
Diesem Verordnungsblatt ist eine Dienstord-
nung für Priester in der Diözese 
Gurk/Klagenfurt zu Dokumentationszwecken 
beigelegt.  

Weiters ist diesem Verordnungsblatt für jeden 
Priester im Dekanat eine persönlich adres-
sierte Dienstordnung zu seiner Verwendung 
beigelegt. 

 
 
 

3. Vorgangsweise bei Tod eines amtierenden Pfarrers  
 
 
Auf der Basis der "Handreichung für den 
Dienst des Dechanten in der Diözese Gurk" 
wurde vom Institut für kirchliche Ämter und 
Dienste ein Handout erarbeitet (s. angeführ-
ten Text), das in allen Pfarrbüros aufliegen 
soll. Dadurch ist gewährleistet, dass, wenn 
ein amtierender Pfarrer verstirbt, der Dechant 
und die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
ter/innen der betroffenen Pfarre(n) die nöti-
gen Informationen zur Verfügung haben. Da 
diese Situation für die Pfarrangehörigen aber 
auch für den Dechant oftmals eine große 
Belastung darstellt, gibt es künftig das Ange-
bot einer zusätzlichen Begleitung (s. Ab-
schnitt 6). 
  
1. Verständigung der Diözesanleitung  
Wenn der Tod des Pfarrers bekannt wird, 
dann ist umgehend der hwst. Herr Bischof 
(Tel.: 0676/8772-1000) zu verständigen, au-
ßerdem noch der Generalvikar (Tel.: 
0676/8772-1020) und der zuständige De-
chant. 
 
2. Erste Maßnahmen des Dechants  
Der Dechant übernimmt die Leitung der Pfar-
re, verschließt die Pfarrkanzlei (wenn dies 
nicht möglich ist, nimmt er das Amtssiegel, 
die amtlichen Unterlagen, das Inventarver-
zeichnis, die Kassa und das Kassabuch und 
alle Sparbücher in Verwahrung) und kümmert 
sich um eine einvernehmliche Festlegung des 
Begräbnistermins. Zudem übermittelt er die 
Geburtsurkunde und den Staatsbürger-
schaftsnachweis dem zuständigen Standes-
amt, das dann die Sterbeurkunde ausstellt. 
 
3. Erstellung der Parte  
Gemeinsam mit den Angehörigen und mit 
ausgewählten haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/innen der Pfarre erstellt der De-
chant die Parte. Die notwendigen Daten er-

hält er (auch am Wochenende!) im Bischöfli-
chen Ordinariat (Tel.: 0676/8772-1080). Die 
Parte soll nicht nur eine Auflistung von Daten 
sein, sondern den Priester als Person würdi-
gen. Die Weitergabe der Parte erfolgt durch 
die Angehörigen und das Pfarrbüro. Die Ver-
ständigung der Priester und der diözesanen 
Stellen übernimmt das Generalvikariat (Tel.: 
0463/57770-1021). 
 
4. Vorbereitung des Begräbnisses  
Der Dechant bereitet mit den Angehörigen 
und Mitgliedern der Pfarrgemeinde die Be-
gräbnisfeier vor. Wenn die Begräbnisliturgie 
vom Bischof geleitet wird, erfolgen Detailab-
sprachen mit dem Zeremoniär (Tel. 
0676/8772-1013).  
 
5. Umgang mit dem Testament (letztwil- 
 lige Erklärung)  
Wird ein Testament vorgefunden, überbringt 
der Dechant dieses zusammen mit der Ster-
beurkunde dem Notar. Bei der Todesfallauf-
nahme und der folgenden Verlassenschafts-
verhandlung vertritt der Dechant die kirchli-
chen Interessen. Juristische Unterstützung 
erhält der Dechant durch das Amt für Liegen-
schaft und Recht (Tel.: 0463/57770-1041). 
 
6. Angebot einer zusätzlichen Begleitung  
Bei Bedarf erhält der Dechant vom Institut für 
kirchliche Ämter und Dienste (Tel.: 
0676/8772-2124) eine zusätzliche Unterstüt-
zung. Dabei kommt ein kompetenter Begleiter 
bzw. eine Begleiterin in die Pfarre, um den 
Dechant zu entlasten und Mitarbeiter/innen 
und Angehörige seelsorglich zu begleiten. 
 
7. Unterstützung hauptamtlicher Mitarbei-
ter/innen  
Hauptamtliche Mitarbeiter/innen sind vom 
Tod eines Pfarrers meist besonders betrof-
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fen. Wenn der Pfarrer zudem Dienstgeber 
war (s. Pfarrhaushälterinnen), kommt zur 
persönlichen Trauer auch noch eine existen-
tielle Unsicherheit hinzu. Auskünfte und Un-
terstützung durch die Berufsgemeinschaft der 
Pfarrhaushälter/innen bzw. die Berufsge-
meinschaft der Pastoralassistent/innen und 

Theolog/innen vermittelt das Institut für kirch-
liche Ämter und Dienste (Tel.: 0676/8772-
2124). Pfarrsekretär/innen, Pastoralhilfen und 
Pastoralbetreuer/innen erhalten die nötige 
Unterstützung direkt vom Institut für kirchliche 
Ämter und Dienste. 
 

 
 
 

4. Ausbildung zur Leitung von Segensfeiern 
 
 
Termin: Freitag, 10. Jänner 2014, von 
15.30 bis 22.00 Uhr im Bildungshaus Tai-
nach/Tinje. 
Leitung: Mag. Klaus Einspieler, Referent 
für Bibel und Liturgie. 
Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Ausbildung ist die Beauftragung zur Lei-
tung von Wortgottesdiensten. Die Anmel-
dung der Kandidatinnen und Kandidaten 
erfolgt durch den Pfarrer oder Pfarrprovi-
sor im Referat für Bibel und Liturgie des 
Bischöflichen Seelsorgeamtes, Tarviser 
Straße 30, 9020 Klagenfurt (Tel.: 
0463/5877-2123, Montag bis Freitag von 

9.00-12.00 Uhr) bis spätestens 7. Jänner 
2014. 
Mit der Anmeldung zur Ausbildung wird 
auch das Ansuchen um die Beauftragung 
durch den hwst. Diözesanbischof schon 
vor der Ausbildung an das Referat für 
Bibel und Liturgie übermittelt (Vordrucke 
werden auf Wunsch vom Referat zuge-
sandt). Für die Beauftragung bedarf es 
der Zustimmung des Pfarrers, des Pfarr-
gemeinderates (Zweidrittelmehrheit) und 
des Kandidaten bzw. der Kandidatin 
selbst. 
 

 
 
 

5. Personalnachrichten 
 
 
Der hwst. Herr Bischof hat 
 
verlängert 
 
das Amt des Dompropstes: 
 
Apostolischer Protonotar Prälat HR Dr. Olaf 
Colerus-Geldern , Dompropst und Bischofs-
vikar für Glaube, Kultur und Bildung (für wei-
tere 5 Jahre, bis 31. August 2018); 
 
ernannt/bestellt 
 
zum Pfarrprovisor : 
 
MMag. Herbert Burgstaller , Dechant, Deka-
nat Villach-Stadt, Stadtpfarrer, Villach-St. 
Martin, für die Stadtpfarre Villach-St. Josef  
(1. Oktober 2013); 
 
Mag. Kurt Gatterer , Stadtpfarrer, Villach-Hl. 
Dreifaltigkeit, für die Stadtpfarre Villach-
Heiligenkreuz (1. Oktober 2013); 
 

zum Vikar : 
 
David Shankland , bisher Vikar der Stadtpfar-
re Villach-St.Jakob, für die Stadtpfarre Vil-
lach-St. Josef (1. Oktober 2013); 
 
zum Kaplan : 
 
Joseph Thamby Mula , bisher Stipendiat in 
der Stadtpfarre Klagenfurt-St. Theresia, für 
die Pfarre Millstatt (1. Oktober 2013); 
 
zum Aushilfsseelsorger : 
 
David Shankland , Vikar, Villach-St. Josef, für 
die Stadtpfarre Villach-St. Martin (1. Oktober 
2013); 
 
bestätigt 
 
den Vorstand des "Caritas-Instituts: Kin-
der und Jugend" : 
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Obmann: 
 Dr. Viktor Omelko  
 
Obmannstellvertreter: 
 Mag. Michael Joham  
 
Vereinskassier: 
 Mag. Franz Lamprecht  
 
Schriftführerin: 
 Dr.Elisabeth Ehrenfeldner  
 
Weiteres Mitglied: 
 HR Dir. Mag. Liselotte Tappler  
 
Rechnungsprüfer: 
 Dkfm. Helmut Rauchensteiner  
 Dr.Gottfried Wieser  
 
(rückwirkend mit 1. Jänner 2013); 
 
den neuen Vorstand der Katholischen 
Jungschar: 
 
1. Vorsitzende: 
 Martina Erlacher  
 
2. Vorsitzender: 
 Helmut Stefan  
 
3. Vorsitzende: 
 Angelika Struckl  
 
weitere Mitglieder: 
 Ing. Thomas Moraus  
 Mario Pichler  
 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen: 
 Brigitte Weber  
 Andreja Lepuschitz  
 Mag. Dorothea Gojer  
 Mag. Anneliese Michael  

 Franziska Scheicher  
 
(4. Oktober 2013); 
 
entlastet : 
 
MMag. Herbert Burgstaller , Dechant, Deka-
nat Villach-Stadt, Stadtpfarrer, Villach-St. 
Martin, Pfarrprovisor, Villach-St. Josef, als 
Referatsleiter für Priester im Institut für kirch-
liche Ämter und Dienste und als Bischöflicher 
Visitator des Dekanates Klagenfurt-Land  
(30. September 2013); 
 
Mag. Karol Tyrcha  als Kaplan der Dompfarre 
Klagenfurt (11. September 2013). 
 
Todesfälle : 
 
Dem Memento und Gebetsgedenken wird 
empfohlen: 
 
Geistl. Rat P. Eugen M. Ferro OSM , Servi-
tenpater in Maria Luggau, gestorben am 5. 
September 2013 im 87. Lebens- und 63. 
Priesterjahr; 
 
Kons. Rat Prof. Mag. Ignaz Kienzl , Pfarrpro-
visor von Villach-St. Josef und Villach-
Heiligenkreuz, gestorben am 7. September 
2013 im 75. Lebens- und 48. Priesterjahr; 
 
Msgr. Kons. Rat Albero Thonhauser , emeri-
tierter Pfarrer von St. Leonhard im Lavanttal, 
gestorben am 27. September 2013 im 84. 
Lebens- und 59. Priesterjahr. 
 
R.I.P. 
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Msgr. Dr. Jakob Ibounig 
Kanzler 

Msgr. Dr. Engelbert Guggenberger 
Generalvikar 
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